
Gemeinde Ovelgönne
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.3, 1. Änderung:  

Auswertung der Anregungen , - vorgebracht im Rahmen der Beteiligung gem.  §4 Abs.1 BauGB  – 
Behörde / 
Bürger

Datum / 
Eingang

Stellungnahme 
des Trägers, 
Seite

Abwägung / Beschlußvorschlag

Mooriem-
Ohmsteder Sie-
lacht

07.04.2017
03.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 1

Keine Bedenken.  Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

DB Bahn AG
DB Immobilien

05.04.2017
03.04.2017

25.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 2-5

Keine Bedenken, die Hinweise und Vorgaben werden bei der Planumsetzung beachtet.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.  

Landkreis We-
sermarsch

03.04.2017
05.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite  6-9

Zu: 1.1 – 1.3  Bauleitplanung / Städtebau
Die Planänderungen sollen sich nur auf den Anlagenstandort WEA 2 beziehen. Der Geltungsbereich der Planänderung ist so zu modifi-
zieren, dass nur der Anlagenstandort WEA 2 im Änderungsbereich liegt.

Beschlussvorschlag:
Der Geltungsbereich der Planänderung ist so zu modifizieren, dass nur der Anlagenstandort WEA 2 im Änderungsbereich liegt.

Zu: 1.4  Bauleitplanung / Städtebau
Aufgrund der räumlichen Lage des Anlagenstandortes WEA 2 zur nördlich verlaufenden Hochspannungsleitung der Deutschen Bahn 
AG ist es zur Realisierung des Standortes zwingend erforderlich den Renkenhelmer temporär als Kranaufstellfläche zu nutzen. Die Hin-
weise werden beachtet.

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet.

Zu: 1.5  Bauleitplanung / Städtebau
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet.

Zu: 2. Immissionsschutz
Keine Bedenken. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Hinweise zu redaktionellen Änderungen werden beachtet.
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Behörde / 
Bürger

Datum / 
Eingang

Stellungnahme 
des Trägers, 
Seite

Abwägung / Beschlußvorschlag

Landkreis We-
sermarsch

03.04.2017
05.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite  6-9

Zu: 3. Bauordnung
Keine Bedenken. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Hinweise zu redaktionellen Änderungen werden beachtet.

Zu: 4. Denkmalschutz
Keine Bedenken. 

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Zu: 5. Naturschutz
Keine Bedenken. 

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Ericsson Ser-
vice Gmbh

03.04.2017
03.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 10-11

Keine Bedenken. 

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Polizeiinspekti-
on Delmen-
horst / Olden-
burg Land / 
Wesermarsch

30.03.2017
30.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 12-14

Keine Bedenken. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Hinweise sind bei der Baudurchführung zu beachten.

Telekom 28.03.2017
28.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 15 - 16

Keine Bedenken. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Avacon 21.03.2017
21.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 17-19

Keine Bedenken.  Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 
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Behörde / 
Bürger

Datum / 
Eingang

Stellungnahme 
des Trägers, 
Seite

Abwägung / Beschlußvorschlag

EWE / Netz 20.03.2017
24.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 20

Keine Bedenken, die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.  

Gemeinde Jade 14-03-2017
15.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 21

Keine Bedenken.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Stadt Brake 10.03.2017
14.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 22

Keine Bedenken. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

TenneT 08.03.2017
10.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 23

Keine Bedenken.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Landwirt-
schaftskammer 
Niedersachsen

06.03.2017
10.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 24

Keine Bedenken. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

OOWV 07.03.2017
09.03.2017

26.04.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 25 - 32

Keine Bedenken, die Hinweise werden bei der Planumsetzung beachtet. In Abstimmung mit dem OOWV ist die betroffene Abwasser-
druckrohrleitung zu verlegen. Die Kosten sind durch den Vorhabenträger zu übernehmen.

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Niedersächsi-
sche Landesbe-
hörde für 
Straßenbau und
Verkehr

03.03.2017
07.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 33-34

Keine Bedenken. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Staatliches 
Gewerbeauf-
sichtsamt Ol-
denburg

28.02.2017

02.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 35

Keine Bedenken.

Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

VBN 01.03.2017
02.03.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 36

Keine Bedenken. Die Hinweise werden soweit möglich bei der Plankonkretisierung beachtet.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. Die Begründung wird ggf. redaktionell angepasst

Gemeinde 
Stadland

23.02.2017
28.02.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 37

Keine Bedenken.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 
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Behörde / 
Bürger

Datum / 
Eingang

Stellungnahme 
des Trägers, 
Seite

Abwägung / Beschlußvorschlag

Bundesamt für 
Infrastruktur, 
Umweltschutz 
und Dienstleis-
tungen der 
Bundeswehr

28.02.2017
28.02.2017

Stellungnahme 
siehe Anlage 
Seite 38

Keine Bedenken. Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Beschlussvorschlag:
Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht worden (siehe Protokoll der 
Bürgerversammlung am 01.03.2017) die zu einer Änderung der Planung führen.  
Beschlussvorschlag: Zu diesem Punkt bleibt die Planung unverändert.
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-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Reinhard Hövel [mailto:hoevel@oowv.de] 
Gesendet: Mittwoch, 26. April 2017 14:42
An: meyer@ovelgoenne.de
Cc: Albrecht Beckmann; Roland Hagendorff; Markus Stolle; Sylvia Höcker; Karsten 
Jüchter; Olaf Sonnenschein
Betreff: Erweiterung Windpark Oldenbroker Feld; Umverlegung einer 
Abwasserdruckrohrleitung

Sehr geehrter Herr Meyer,

als Grundlage zur Ergänzung unserer Stellungnahme vom 07.03.2017 
»Bauleitplanverfahren der Gemeinde Ovelgönne 1. Änderung Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Ovelgönne, Erweiterung Windpark Oldenbroker 
Feld« hat der Vorhabenträger auf unsere Aufforderung hin den anliegenden 
Lageplan übersandt, auf dem die örtliche Situation dargestellt ist. Weiterhin 
hat uns der Vorhabenträger mit Schreiben vom 13.04.2017 (siehe auch Anlage) 
mitgeteilt, dass die Kosten der erforderlichen Umverlegung der 
Abwasserdruckrohrleitung DN 125 PVC von der WPO Windpark Oldenbroker Feld GmbH &
Co.2.Betriebs KG übernommen werden.

Unsere o.g. Stellungnahme wird unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse und 
Aussagen dahin gehend ergänzt, dass wir gegen die Umverlegung der besagten 
Abwasserdruckrohrleitung keine Bedenken haben. Voraussetzung ist jedoch eine 
Einigung mit dem Grundstückseigentümer auf dessen Grundstück die 
Abwasserdruckrohrleitung neu verlegt werden soll.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Reinhard Hövel
Sachgebietsleiter AP-LW-AWO
Asset Management, Planung und Bau
Leitungswesen Abwasser - Stadt Oldenburg

OOWV
Trink- u. Abwasserzentrum Oldenburg
Donnerschweerstraße 72-80
26123 Oldenburg

Telefon:  0441 5707-516
Telefax:  0441 5707-523
Mobil:    0173 2099138
E-Mail:   hoevel@oowv.de
Web:      www.oowv.de

> Albrecht Beckmann <a.beckmann@projekt-gmbh.de> hat am 26. April 2017 
> um 09:59
> geschrieben:
>
>
> Sehr geehrter Herr Hövel,
>
>  
> zu Ihrer Stellungnahme »Bauleitplanverfahren der Gemeinde Ovelgönne 1.
> Änderung Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Ovelgönne, 
> Erweiterung Windpark Oldenbroker Feld« hatten Sie uns gebeten einen 
> Lageplan einzureichen, auf dem die Situation noch einmal dargestellt 
> ist. Diesen Lageplan erhalten Sie als Anlage.
>
>  
> Wie in dem Telefonat bereits angesprochen, benötigen wir hier dringend 
> eine Aussage um im Genehmigungsverfahren voranzukommen. Wir möchten 
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> Sie bitten uns kurzfristig Ihre Stellungnahme zukommen zu lassen.
>
> Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Vorraus.
>
>  
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Albrecht Beckmann, Staatl. gepr. Bautechniker
>
>
>
>    Projektierungsgesellschaft
> für regenerative
> Energiesysteme mbH
> Alexanderstr. 404 b
> 26127 Oldenburg
>
>    Tel. +49 (0)441 96170 - 27
> Fax +49 (0)441 96170 - 10
> Mob +49 (0)175 2020592
> a.beckmann@projekt-gmbh.de <mailto:a.beckmann@projekt-gmbh.de>
> www.projekt-firmengruppe.de <http://www.projekt-firmengruppe.de/>
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(c) 2015 Landesamt für Geoinformation und

Landesvermessung (LGLN), Oldenburg

1:5.000

25.04.2017

A.B.

WPO Windpark Oldenbroker Feld GmbH

& Co 2. Betriebs KG

Windpark "Oldenbroker Feld II"

Standort WEA 2

DIN A3

Maßstab:

Datum:

Gez.:

Plandarstellung:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Alexanderstr. 404 b  ■  26127 Oldenburg

Zeichnungsnummer:

Plangrundlage:

Papierformat:

Projektierungsgesellschaft für

regenerative Energiesysteme mbH

Alexanderstraße 404b - 26127 Oldenburg

Telefon: +49 - (0)441 - 96170-0

Telefax: +49 - (0)441 - 96170-10

E-Mail: info@projekt-gmbh.de

-ohne-
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